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Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018 

Notstromversorgung  für SÜLA-Steuerung  mit Frequenzumformer 

bis  11  kW Autonomiezeit von 90 Minuten 

 

 

Beschreibung: 

Notstromanlage 

 Aufstellung im  Industrieschrank in RAL 7016 anthrazit 

 Betriebsartmodus gem. EN 50171 ohne Umschaltung, die Last wird 

konstant vom Inverter des NSV-Systems gespeist. Bei einem 

Versorgungsfall liefert die Batterie Energie an den Inverter und 

gewährleistet die erforderliche Autonomie ohne Unterbrechung. 

 Belastbarkeit gem. EN50171, trägt Überlastungen mit bis zu 120 % 

der nominellen angeschlossenen Leistung 

 Stromversorgung nach dem ON-Line Doppelwandlerprinzip 

 Spannungs- und frequenzunabhängig gem. Klassifizierung IEC 

62040-3 (VFI) 

  Festanschlusse für Ein- und Ausgänge 

 Mit elektronischem und manuellem Bypass, RS232- und USB-

Schnittstelle. 

 Eingang: 3-phasig, 380/400/415 V,  50/60 Hz 

 Ausgang: 3-phasig , 380/400/415 V, ± 0,5 %,  50 oder 60 Hz 

 Schnittstellen: RS232 und USB 

 USV Norm EN 62040-3 

 EMV Störstrahlungsaussendung gem. EN 50091-2 Kl. B 

 Geräuschpegel <40dB(A)  

 Pot. freie Störmeldekontakte zur Fernanzeige 4 Relaiskontakten (250 

VAC/3A) 

 Maße (HxBxT): 1320x440x850 mm 

 Gewicht: 135 kg 

 

Akkusatz 

 Aufstellung im Industrieschrank RAL 7035, Schutzart: IP 21 

 Türanschlag rechts 

 Ausführung als stationäre, ventilgeregelte  Blei-Batterie gem. 

EN60896-21/22 mit im Vlies  festgelegtem Elektrolyt, verschlossen, 

Bauart: Gitterplatte OGiV 

 Gebrauchsdauer 10 Jahre nach EUROBAT 

 Lüftungsschlitze oben und unten 

 4 Stück Kabeleinführung 40 mm mit Gummitüllen  

 PE beschichtete Gitterböden  

  maximale Entladung gemäß EN50171 90 %der Nennspannung bei 

Nennlast bzw. 1.8 V/Zelle. Wiederaufladung der Batterie zu 80 % 

innerhalb von 12 h  

 Maße (HxBxT): 1800x611x800 mm 

 Gewicht: 1104 kg 

Typ: NSV-90-11 

ARÜ 90 ist der z. Zt. einzige für diesen Verwendungszweck entwickelte und 

zugelassene feuerwiderstandsfähige Abschluss besonderer Bauart und 

Verwendung, dessen Zulassung nicht i. V. m. einer Brandschutzklappe zu 

betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils 

(Zulassungsnummer wird nachgereicht). 

Anmerkung: 

Wenn nicht sämtliche Anforderungen in der Zulassung beschrieben sind, muss 

immer gleichzeitig mit auf die Zulassungen der Brandschutzklappen Z- 41.3-… 

zurückgegriffen werden, da diese Abschlüsse praktisch nur eine 

Weiterentwicklung der bekannten Brandschutzklappen sind. 

 

Verwendung 

Auf Grund der unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von 

Brandschutzklappen und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede 

genau zu achten.  

Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen (Wände und Decken) mit 

geforderter Feuerwiderstandsdauer sind nach § 29 und § 30 (8) MBO nur 

zulässig, wenn sie mit feuerwiderstandsfähigen, dicht- und selbstschließenden 

Abschlüssen (Feuerschutzabschlüsse) versehen sind. 

Brandschutzklappen sind dann notwendige Bauteile, wenn an diese Wände 

Forderungen an den Feuerwiderstand gestellt werden. Beim Betrieb einer 

Lüftungsanlage müssen Brandschutzklappen bestimmungsgemäß in der 

geöffneten Position verbleiben. Im Auslösefall müssen sie schnell und dicht 

schließen. 

Feuerschutzabschlüsse müssen bestimmungsgemäß geschlossen sein d. h. 

sie müssen so beschaffen sein, dass sie z.B. als Türen nach dem 

Personendurchtritt sofort selbsttätig schließen. 

Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse besonderer Bauart und Nutzung 

sollen, z.B. aus betrieblichen Gründen, dauerhaft offen bleiben und sind immer 

mit entsprechend zugelassenen Feststellanlagen auszuführen. Diese müssen 

im Brand- (Rauchfall) ein sofortiges selbsttätiges Schließen bewirken. 

Eine von den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung abweichende Verwendung der Brandschutzklappen als 

Feuerschutzabschluss ist unzulässig (Info DIBT v. 6.3.2008) Auf Grund der 

unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von Brandschutzklappen 

und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede genau zu achten. 
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Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2018 

Belüftungsberechnung 

 

Typ: NSV-90-11 

ARÜ 90 ist der z. Zt. einzige für diesen Verwendungszweck entwickelte und 

zugelassene feuerwiderstandsfähige Abschluss besonderer Bauart und 

Verwendung, dessen Zulassung nicht i. V. m. einer Brandschutzklappe zu 

betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils 

(Zulassungsnummer wird nachgereicht). 

Anmerkung: 

Wenn nicht sämtliche Anforderungen in der Zulassung beschrieben sind, muss 

immer gleichzeitig mit auf die Zulassungen der Brandschutzklappen Z- 41.3-… 

zurückgegriffen werden, da diese Abschlüsse praktisch nur eine 

Weiterentwicklung der bekannten Brandschutzklappen sind. 

 

Verwendung 

Auf Grund der unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von 

Brandschutzklappen und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede 

genau zu achten.  

Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen (Wände und Decken) mit 

geforderter Feuerwiderstandsdauer sind nach § 29 und § 30 (8) MBO nur 

zulässig, wenn sie mit feuerwiderstandsfähigen, dicht- und selbstschließenden 

Abschlüssen (Feuerschutzabschlüsse) versehen sind. 

Brandschutzklappen sind dann notwendige Bauteile, wenn an diese Wände 

Forderungen an den Feuerwiderstand gestellt werden. Beim Betrieb einer 

Lüftungsanlage müssen Brandschutzklappen bestimmungsgemäß in der 

geöffneten Position verbleiben. Im Auslösefall müssen sie schnell und dicht 

schließen. 

Feuerschutzabschlüsse müssen bestimmungsgemäß geschlossen sein d. h. 

sie müssen so beschaffen sein, dass sie z.B. als Türen nach dem 

Personendurchtritt sofort selbsttätig schließen. 

Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse besonderer Bauart und Nutzung 

sollen, z.B. aus betrieblichen Gründen, dauerhaft offen bleiben und sind immer 

mit entsprechend zugelassenen Feststellanlagen auszuführen. Diese müssen 

im Brand- (Rauchfall) ein sofortiges selbsttätiges Schließen bewirken. 

Eine von den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung abweichende Verwendung der Brandschutzklappen als 

Feuerschutzabschluss ist unzulässig (Info DIBT v. 6.3.2008) Auf Grund der 

unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von Brandschutzklappen 

und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede genau zu achten. 
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Typ: NSV-90-11 

ARÜ 90 ist der z. Zt. einzige für diesen Verwendungszweck entwickelte und 

zugelassene feuerwiderstandsfähige Abschluss besonderer Bauart und 

Verwendung, dessen Zulassung nicht i. V. m. einer Brandschutzklappe zu 

betrachten ist. Die Zulassung beinhaltet sämtliche Anforderungen des Bauteils 

(Zulassungsnummer wird nachgereicht). 

Anmerkung: 

Wenn nicht sämtliche Anforderungen in der Zulassung beschrieben sind, muss 

immer gleichzeitig mit auf die Zulassungen der Brandschutzklappen Z- 41.3-… 

zurückgegriffen werden, da diese Abschlüsse praktisch nur eine 

Weiterentwicklung der bekannten Brandschutzklappen sind. 

 

Verwendung 

Auf Grund der unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von 

Brandschutzklappen und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede 

genau zu achten.  

Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen (Wände und Decken) mit 

geforderter Feuerwiderstandsdauer sind nach § 29 und § 30 (8) MBO nur 

zulässig, wenn sie mit feuerwiderstandsfähigen, dicht- und selbstschließenden 

Abschlüssen (Feuerschutzabschlüsse) versehen sind. 

Brandschutzklappen sind dann notwendige Bauteile, wenn an diese Wände 

Forderungen an den Feuerwiderstand gestellt werden. Beim Betrieb einer 

Lüftungsanlage müssen Brandschutzklappen bestimmungsgemäß in der 

geöffneten Position verbleiben. Im Auslösefall müssen sie schnell und dicht 

schließen. 

Feuerschutzabschlüsse müssen bestimmungsgemäß geschlossen sein d. h. 

sie müssen so beschaffen sein, dass sie z.B. als Türen nach dem 

Personendurchtritt sofort selbsttätig schließen. 

Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse besonderer Bauart und Nutzung 

sollen, z.B. aus betrieblichen Gründen, dauerhaft offen bleiben und sind immer 

mit entsprechend zugelassenen Feststellanlagen auszuführen. Diese müssen 

im Brand- (Rauchfall) ein sofortiges selbsttätiges Schließen bewirken. 

Eine von den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung abweichende Verwendung der Brandschutzklappen als 

Feuerschutzabschluss ist unzulässig (Info DIBT v. 6.3.2008) Auf Grund der 

unterschiedlichen bestimmungsgemäßen Funktionen von Brandschutzklappen 

und Feuerschutzabschlüssen ist auf die Unterschiede genau zu achten. 

 

Beschreibung: 

 

Verschlossene, ventilgeregelte Bleibatterie mit im Vlies festgelegtem 

Elektrolyt. Diese Blockbatterie zeichnet sich durch eine robuste, universell 

einsetzbare Ausführung aus. Vorteile sind hierbei die lange 

Brauchbarkeits-dauer, hohe Energiedichte, kompatiple Gehäusemaße 

und die hohe Zyklenfestigkeit. Anwendungsbereiche sind USV-Anlagen, 

Schaltanlagen und Sicherheitslichtbereiche. 

 

Spezifikation: 

Nennspannung:    12 V 

Kapazität (10 h 1,8 V/Z; 25 °C):  73,0 Ah 

Abmessungen:      

Gesamthöhe:    224 mm 

Höhe:     211 mm 

Länge:     260 mm 

Breite:     168 mm 

Gewicht:    24,0 kg 

 

Eigenschaften: 

Kapazität (1,8 V/Z)  

10 h     73,0 Ah 

8 h     70,2 Ah 

3 h     57,9 Ah 

1 h     46,2 Ah 

Selbstentladung (20°C) pro Monat: 2-2,5 % 

Betriebstemperaturbereich:  -20°C bis + 50°C 

Erhaltungs-Ladespannung  (25°C) 2,29 V/Z 

Zyklische Ladespannung (25°C) 2,40 V/Z 

Kurzschlussstrom   >1250 A 

Innerer Widerstand   5 mΩ 

Polanschluss    M6 

  

Polanordnung: 
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Technische Zeichnung als Beispiel: 

 

 

Technische Zeichnung als Beispiel: 

BTX 12-75 LS 

 


